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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung der Bezirksvertretung Hagen-Mitte vom 
23.02.2021 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 8.8.  Grundsatzbeschluss für die Errichtung einer Mehrzweckhalle im Sportpark 
Ischeland- Unterlagen bereits zugestellt (BVM 25.11.2020)2. LesungAnlage 
0912/2020 
Vorberatung 
geändert beschlossen 

 

Herr Quardt informiert, dass bereits Rat und Haupt- und Finanzausschuss über die Vor-
lage abgestimmt haben und schlägt vor, auch so zu beschließen. 
 
Er lässt so über den Beschluss des Rates abstimmen. 
 

Beschluss: 
Die Bezirksvertretung Hagen-Mitte empfiehlt dem Rat der Stadt folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
a) Die Verwaltung wird beauftragt, die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans für die Errichtung einer Veranstaltungshalle (Mehrzweckhalle) für Sport-, Kul-
tur und sonstige Veranstaltungen mit bis zu 5.000 Zuschauerplätzen auf dem Tennen-
sportplatz im Sportpark Ischeland („Käfig“-Sportplatz) vorzubereiten.  
Im abzuschließenden Durchführungsvertrag soll die Herstellung von 5.000 Sitzplätzen in 
der Halle vereinbart werden mit der Option einer ersten Ausbaustufe, in welcher zunächst 
Sitzplätze für 3.100 Zuschauer erstellt werden.  
Untergeordnete gewerbliche Einheiten zur Flankierung der Sport- und Kultur und sonsti-
gen Veranstaltungen sind Bestandteil der Planung (ohne großflächigen und / oder zen-
trenrelevanten Einzelhandel. (Raumprogramm und Entwurfspläne anliegend).  

 
b) Bei der Veräußerung des Grundstücks muss die Durchführung von Veranstaltungen 
des Spitzensports unabhängig von der Sportart (u. a. 1. und 2. Bundesliga) in der neuen 
Halle langfristig gesichert werden. Neben der Belegung für den Handballsport muss ak-
tuell über eine Mitbenutzungsmöglichkeit für den Basketballsport ein Einvernehmen er-
zielt werden.  
 
c) Der Investor der Halle muss sich vertraglich verpflichten, dem Sportanlagen-manage-
ment gemäß Einrichtungsverfügung des Oberbürgermeisters der Stadt Hagen vom 
27.02.2008 beizutreten. (s. Anlage)  
 
d) Der Kaufvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss des unter a) genannten Bebauungs-
plans mit aufschiebender Bedingung abzuschließen. Die Veräußerung kann nur dann un-
ter den unter b) und c) genannten Bedingungen wirksam werden, wenn der unter a) ge-
nannte Bebauungsplan in Kraft tritt. Gemäß Durchführungsvertrag ist anschließend eine 
Mehrzweckhalle für 3.100 Zuschauer zu errichten, die zu einem späteren Zeitpunkt auf 
5.000 Sitzplätze erweiterungsfähig ist. 
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e) Im Rahmen der Bearbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für die 
Errichtung einer Veranstaltungshalle stellt die Verwaltung in einer gesonderten 
Vorlage dar,  
1) welche potenziellen Auswirkungen der Betrieb der geplanten Halle auf kommu-
nale Einrichtungen hat, insbesondere auf Kongress- und Eventhalle, auf die 
Ischelandhalle sowie das Westfalenbad,  
2) wie städtische Interessen gegenüber der Stiftung für den Handballsport als Er-
werber der Flächen sowie Bauherr und gegebenenfalls Betreiber der Halle ge-
währleistet werden können,  
3) inwiefern das Urteil des OVG Münster vom 07.11.2005 bei der Befürwortung der 
bisher bekannten Investorenpläne durch die Stadtverwaltung berücksichtigt 
wurde und welche Schlüsse daraus insbesondere für die Parkraumsituation und 
den Lärmschutz der Anwohnenden gezogen wurden,  
Die gesonderte Vorlage wird frühzeitig in einem Gremiendurchlauf beraten. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 Ja Nein Enthaltung 

SPD 3   
CDU 3   
Bündnis 90/ Die Grünen 3   
AfD 2   
Hagen Aktiv 1   
FDP - - - 
Die Linke. 1   
Die Partei 1   

 
 
X  Einstimmig beschlossen 

 
Dafür: 14 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
 
 
Herr Meier hat sich gem. § 42 i.V.m. § 31 GO NRW für befangen erklärt und nicht an 
der Beratung und Abstimmung teilgenommen. 
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